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Verjährung: Konkludente Abnahme von 
Architektenleistungen 

| Wird die Schlussrechnung vorbehaltlos gezahlt und die Fertigstellungsanzeige 
widerspruchslos hingenommen, ist darin eine konkludente Billigung des Bauherrn zu 
sehen. | 

Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig-Holstein hin. In dem Fall erfolgten 
unstreitig nach Fertigstellung des Bauwerks binnen angemessener Prüffrist keine 
entsprechenden Mängelrügen des Bauherrn. Erst gut ein Jahr später rügte er ein 
„gequollenes Holzteil“. Unter Berücksichtigung von Treu und Glauben und mit Rücksicht 
auf die Verkehrssitte durfte der Bauunternehmer deshalb davon ausgehen, dass der 
Bauherr seine Leistungen beanstandungslos in Gebrauch genommen hatte. Die 
Ansprüche des Bauherrn waren daher verjährt. 

Quelle | OLG Schleswig-Holstein, Hinweisbeschluss vom 2.1.2018, 7 U 90/17, Abruf-Nr. 
207795 unter www.iww.de. 
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